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Vorwort 

Die Altlastenproblematik stellt nach wie vor eines der brisantesten Pro-
blemfelder des Umweltrechts dar. Im Kern geht es um die Frage, wer die 
finanzielle Verantwortung für die Sanierung kontaminierter Grundstücke tra-
gen soll. Fallen die Umweltsünden der Vergangenheit der Allgemeinheit 
oder dem Einzelnen zur Last? 

Der Gesetzgeber hat sich mit dem am 1. März 1999 vollständig in Kraft 
getretenen Bundes-Bodenschutzgesetz dafür entschieden, die Kosten der 
Altlastensanierung durch Ausweitung der umweltrechtlichen Störerverant-
wortlichkeit weitgehend zu privatisieren. So ist nunmehr nach § 4 Abs. 3 
bzw. Abs. 6 BBodSchG auch der frühere Grundstückseigentümer zur Sanie-
rung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten verantwortlich. 
Diese nachwirkende Zustandsverantwortlichkeit, die ein Novum im Polizei-
und Umweltrecht darstellt, wirft vielerlei Detail-, aber vor allem auch 
Grundsatzfragen auf, die in der Rechtspraxis relevant, bislang noch nicht 
höchstrichterlich geklärt und im Schrifttum umstritten sind. 

In diese Diskussionsphase tritt die vorgelegte Untersuchung ein, die sich 
sowohl den einfachgesetzlichen als auch den umstrittenen verfassungsrecht-
lichen Fragen der bodenschutzrechtlichen nachwirkenden Zustandsverant-
wortlichkeit zuwendet. 

Die Arbeit wurde im Wintersemester 200112002 von der Juristischen Fa-
kultät der Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation angenommen. 
Rechtsprechung und Literatur konnten für die Drucklegung noch bis zum 
März 2002 berücksichtigt werden. 

Mein Dank gilt an erster Stelle meinem verehrten Lehrer, Prof. Dr. Mi-
chael Kloepfer, der mich fachlich wie menschlich stets unterstützt und wis-
senschaftlich gefördert hat. Ihm verdanke ich meine Liebe zum Umwelt-
recht. Prof. Dr. Bernhard Schlink bin ich für die zügige Erstellung des 
Zweitgutachtens verbunden. 

Darüber hinaus danke ich meinen Eltern für ihre kontinuierliche Unter-
stützung, die über finanzielle Hilfe weit hinausging. Meinen Freunden, 
Marc Müller, Dr. Thilo Brandner, Tim Weber und Katharina Borchert, 
danke ich für ihr persönliches Engagement für diese Arbeit. Marc Müller, 
Dr. Thilo Brandner und Tim Weber waren mir unschätzbar wertvolle Dis-
kussionspartner und strenge Korrektoren. Katharina Borchert verdanke ich 
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ein professionelles Lektorat und eine nochmalige kritische Prüfung der Ar-
beit. Frau Dr. Birgit Spießhofer hat mich freundlicherweise mit Materialien 
zum US-amerikanischen Recht versorgt. Besonders danken möchte ich 
schließlich meiner Freundin Maren Spöhring, die mich immer unterstützt 
und beraten hat, sowie Sapay. 

Hamburg, im April 2002 Malte Kohls 
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Erster Teil 

Nachwirkende Zustandsverantwortlichkeit 
als neue Form öffentlich-rechtlicher Umwelthaftung 

A. Einführung 

Die Verantwortlichkeit des Bürgers für die Venneidung von Umweltge-
fahren sowie für die Beseitigung von Umweltschäden ist im Laufe der Um-
weltrechtsentwicklung sukzessive ausgeweitet worden. Dies betrifft vor al-
lem auch die zeitliche Dimension der Verantwortlichkeit. 

Als Ausfluss des im umweltrechtlichen Prinzipienkanon seit längerem 
etablierten Vorsorgeprinzips' greift bereits im Vorfeld umweltbelastender 
Aktivitäten die öffentlich-rechtliche Verpflichtung zum Unterlassen ver-
meidbarer, jedenfalls aber zur Minimierung unvenneidbarer Umweltbeein-
trächtigungen bzw. -risiken ein? 

Darüber hinaus endet heute die Umweltverantwortlichkeit zunehmend 
nicht mehr automatisch mit der Beendigung der umweltgefährdenden Akti-
vität bzw. mit der Aufgabe des Eigentums an einem umweltgefährdenden 
Objekt. Zahlreiche öffentlichrechtliche Umweltgesetze statuieren insbeson-
dere für die Betreiber industrieller Anlagen, zum Teil aber auch für den 
Privatbürger, weit reichende Nachsorge- und Nachbetriebspflichten? Es 

1 Vgl. hierzu Kloepfer, Umweltrecht, 2. Aufl. 1998, § 4 Rn. 5 ff. 
2 Vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSehG; § 4 Abs.l und Abs. 2, § 7 BBodSchG; § la 

Abs. 2 WHG; § 6 Abs. 2 GenTG; § 8 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 BNatSchG; §§ 4 Abs. 1 
Nr. 1,5 Abs. 1,22 Abs. 1 Satz 2 KrW-IAbfG; §§ 1,6 UVPG. 

3 Diese Terminologie hat sich inzwischen durchgesetzt, vgl. BVerwG v. 2.5.1995 
- 7 B 270.94 -, DVBI. 1996, 38 ff., 39; BVerwGE 89, 215 ff. (218); VGH Mün-
chen, v. 6.6.1997 - 20 es 95.3693 -, NuR 1998, 101 ff., 102; Ebling, in: Fluck, 
Kreislaufwirtschafts-, Abfall- und Bodenschutzrecht, Bd. 1, § 36 KrW-IAbfG 
Rn. 22; Fluck, BB 1991, 1797 ff., 1797; Frenz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz, 2. Aufl. 1998, § 36 Rn. 7; Hansmann, NVwZ 1993, 921 ff.; Hendler, in: Bo-
denschutz und Umweltrecht (UTR Bd. 53), 2000, S. 87 ff., 98; Heuvels, NVwZ 
1995, 972 ff.; Jarass, Bundes-Immissionsschutzgesetz, 4. Aufl. 1999, § 5 BlmSchG 
Rn. 105; Köster, ZUR 1995,298 ff.; v. Lersner, in: Hösellv. Lersner, Recht der Ab-
fallbeseitigung, Bd. 1, § 36 Abs. 2 KrW-IAbfG Rn. 18; Paetow in: Kunig/Paetowl 
Versteyl, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-IAbfG), 1998, § 36 Rn. 2; 
Roßnagel, in: Koch/Scheuing (Hrsg.), Gemeinschaftskommentar zum BImSehG, § 5 
Rn. 770. 
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lässt sich konstatieren, dass neben das Vorsorgeprinzip - gewissermaßen als 
sein Pendant - inzwischen als neue umweltrechtliche Grundmaxime das 
(anlagen- und grundstücksbezogene) Nachsorgeprinzip getreten ist.4 

Umweltrechtliche Nachsorgeverantwortlichkeit5 privater Rechtssubjekte, 
die noch näher zu definieren ist,6 baut - wie die Pflichtigkeit im Umwelt-
recht generell - auf der klassischen "Störerverantwortlichkeit" des landes-
rechtlichen Polizei- und Ordnungsrechts aue Dort werden nach tradierter 
Dogmatik, ausgehend von der Dichotomie Störer und Nichtstörer8, zwei Ar-
ten der Verantwortlichkeit unterschieden: die Verhaltensverantwortlichkeit 
und die Zustandsverantwortlichkeit.9 

Dieser "klassische" Kreis der Störerverantwortlichen ist durch neuere 
Umweltgesetze, insbesondere durch das am 1. März 1999 vollständig in 
Kraft getretene Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)lO, erheblich erwei-
tert worden. Neben dem Verhaltens- und Zustandsverantwortlichen können 
zur Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen nunmehr bundesein-
heitlich auch der Gesamtrechtsnachfolger des Verhaltensstörers (§ 4 Abs. 3 
Satz 1 BBodSchG), derjenige, der aus handels- oder gesellschaftsrecht-
lichen Gründen für den gegenwärtigen Eigentümer einzustehen hat (§ 4 

4 So Spieth/Laitenberger, BB 1996, 1893 ff., 1893. Zur Begründung und Funk-
tion von Rechtsprinzipien allgemein Di Fabio, NVwZ 1999, 1153 ff., 1154 f.; Voß-
kuhle, Das Kompensationsprinzip, 1999, S. 386 f. 

5 Diesen Terminus verwenden Spieth/Laitenberger, BB 1996, 1893 ff., 1893. 
6 Siehe hierzu sub B.1. 
7 Das Umwe1trecht ist aus dem Polizeirecht, insbesondere aus dem Gewerbepoli-

zeirecht hervorgegangen, vgl. Kloepfer, Umweltrecht, 2. Aufl. 1998, § 2 Rn. 19 ff.; 
ders., Zur Geschichte des deutschen Umwe1trechts, Berlin 1994, passim. Nicht zu 
Unrecht ist im Zusammenhang mit der Altlastensanierung daher von einer "Renais-
sance des Polizeirechts" gesprochen worden. V gl. zu dieser einhelligen Beobach-
tung etwa Breuer, JuS 1986, 359 ff., 360, Knopp, DÖV 1990, 683 ff., 684 und 
Papier, in: Altlasten und Umweltrecht (UTR Bd. 1), 1986, 59 ff., 59 f. 

8 Vgl. hierzu Poscher, S. 18; Selmer, Gedanken zur polizeilichen Verhaltensver-
antwortlichkeit, in: Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, hrsg. von Peter Selmer 
und Ingo v. Münch, 1987, S. 483 ff., 486 f., 498, 502. 

9 Die Begriffe (polizeilicher) "Störer", "Polizeipflichtiger" und "Verantwortli-
eher" werden überwiegend synonym gebraucht. Vgl. zur Uneinheitlichkeit der Ter-
minologie Denninger, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 2. Aufl. 
1996, Abschn. ERn. 55; Drews/WackelVogel/Martens, Gefahrenabwehr, 9. Aufl. 
1986, S. 290 ff.; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Aufl. 1995, 
Rn. 191. 

10 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 1998, BGBl. I 
1998, S. 502, geänd. durch G. v. 9.9.2001, BGBl. I S. 233l. Nach Art. 4 BBodSchG 
sind die Vorschriften des Gesetzes, die zum Erlass von Rechtsverordnungen ermächti-
gen, sowie § 20 BBodSchG am Tage nach der Verkündung (am 24.3.1998) in Kraft 
getreten. Im Übrigen ist das Gesetz am 1.3.1999 in Kraft getreten. 
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Abs. 3 Satz 4 Alt. 1 BBodSchG) sowie der ehemalige Eigentümer, der sein 
Grundeigentum aufgegeben (§ 4 Abs. 3 Satz 4 Alt. 2 BBodSchG) oder auf 
einen Dritten übertragen hat (§ 4 Abs. 6 BBodSchG), herangezogen wer-
den. Hintergrund ist das seit langem bestehende Bedürfnis nach einer bun-
deseinheitlichen Regelung der Altlastensanierung, das nach der deutschen 
Wiedervereinigung und dem Bekanntwerden des Ausmaßes der Verunreini-
gung ostdeutscher Böden umweltpolitisch neuen Auftrieb erhalten hatte. 1 1 

Der Gesetzgeber des Bundes-Bodenschutzgesetzes hat sich, anstatt wie 
etwa nach dem Vorbild des US-amerikanischen ,,Hazardous Substances Su-
perjund,,12 ein öffentliches Finanzierungsmodell zu verwirklichen, für eine 
Ausweitung der privaten Sanierungsverantwortlichkeit entschieden. 13 

Eine besondere Form der im Bundes-Bodenschutzgesetz geregelten er-
weiterten Sanierungs verantwortlichkeit stellt die "nachwirkende Zustands-
verantwortlichkeit,,14 ehemaliger Grundstückseigentümer dar. Die nachwir-
kende Sanierungsverantwortlichkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass die 
Adressaten der umweltrechtlichen Pflichten zum Zeitpunkt der behördlichen 
Inanspruchnahme nicht mehr Eigentümer des gefahrverursachenden Objekts 
sind, so dass ihre Verantwortlichkeit als Zustandsstörer ausscheidet. Auch 
lässt sich ihre Einstandspflicht unter dem Gesichtspunkt der Verhaltensver-
antwortlichkeit nicht ohne Weiteres begründen: Der ehemalige Eigentümer, 
der als Derelinquent (§ 4 Abs. 3 Satz 4 Alt. 1 BBodSchG) oder als Verkäu-
fer (§ 4 Abs. 6 BBodSchG) eines Altlastengrundstücks sanierungsverant-
wortlich ist und nicht selbst die schädlichen Bodenveränderungen verur-
sacht hat, scheidet als Verhaltensstörer im klassischen polizeirechtlichen 
Sinne aus. 15 Gleichwohl ermöglicht das Bundes-Bodenschutzgesetz seine 
Inanspruchnahme, um eine "Flucht aus dem Eigentum", d.h. das willkürli-
che Beenden der Zustands verantwortlichkeit durch Dereliktion oder Verkauf 
des Altlastengrundstücks, zu verhindern. 16 

11 Siehe im Einzelnen hierzu im Zweiten Teil sub D.I. 
12 Vgl. zu dem überwiegend untemehmenssteuerfinanzierten US-amerikanischen 

"Superfund"-Modell, Ochsenfeid, Direkthaftung von Konzernobergesellschaften in 
den USA, 1998, S. 33 ff.; Spießhofer, in: Ress/Stein (Hrsg.), Vorträge, Reden und 
Berichte aus dem Europa-Institut, Nr. 291, 1992, S. 29 ff. 

13 Kritisch dazu SRU, Umweltgutachten 2000, BT-Drs. 14/3363, Tz. 115; Gries-
beck, Die materielle Polizeipflicht des Zustandsstörers, 1991, S. 79; Schink, DÖV 
1999, 797 ff., 807; instruktiv auch Hilger, in: Holzwarth/Radtke/Hilger/Bachmann, 
Bundes-Bodenschutzgesetz/Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, 2. Aufl. 
2000, § 4 Rn. 113c f. 

14 Zur Begriffsbestimmung unten sub B.II. 
15 Siehe im Einzelnen hierzu im Dritten Teil sub C.IIIA.b)cc)(3). 
16 V gl. die Unterrichtung des Bundestages über die Anrufung des Vermittlungs-

ausschusses durch den Bundesrat, BT-Drs. 13/8182, S. 3; Vierhaus, NJW 1998, 
1262 ff., 1266. 


